Amtliche Bekanntmachung der Stadt Grevesmühlen
Satzung über den Bebauungsplan Nr. 52 der Stadt Grevesmühlen für das Industrie- und Gewerbegebiet „Grevesmühlen Nordwest“ - Erweiterung

hier: 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB 

Die Stadtvertretung der Stadt Grevesmühlen hat in ihrer Sitzung am 31.03.2025 den Aufstellungsbeschluss zur Satzung über den Bebauungsplan Nr. 52 der Stadt Grevesmühlen für das Industrie- und Gewerbegebiet „Grevesmühlen Nordwest“ – Erweiterung gefasst.

Das Plangebiet befindet sich nördlich der Bundesstraße 105. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 52 wird wie folgt begrenzt:

· im Nordosten:
durch den „Vielbecker Weg“, 

· im Nordwesten:
durch landwirtschaftlich genutzte Flächen,

· im Süden:
durch die Flächen des „Industrie- und Gewerbegebietes des





Bebauungsplanes Nr. 29 „Grevesmühlen Nordwest“, die über





die Straße „Am Baarssee“ erschlossen werden.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 52 umfasst eine Fläche von rund 12 ha und umfasst die Flurstücke 76/5 (teilweise), 77/5 (teilweise) und das Flurstück 290, der Flur 16, Gemarkung Grevesmühlen.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 52 der Stadt Grevesmühlen für das Industrie- und Gewerbegebiet „Grevesmühlen Nordwest“ – Erweiterung ist dem nachfolgenden Übersichtsplan zu entnehmen.
Übersichtsplan

[image: image1.png]Bebauungsplan Nr. 52

»

\

sinholz Mur AU ¢ 4
b s 1 £ % ]

/,ﬂme" 2 ‘ oy

- | Bebauungs

plan Nr. 29

T
T s

b





Es bestehen folgende Planungsziele:

· Ausweisung eines Industrie- und Gewerbegebietes zur Ansiedlung von produzierendem Gewerbe unter Berücksichtigung der Synergien mit den Anlagen der nachhaltigen Energieerzeugung.

· Sicherung der verkehrlichen Anbindung über den Bebauungsplan Nr. 29 „Grevesmühlen Nordwest“.

Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Grevesmühlen, den 07.08.2025





(Siegel)


……………………………

L. Prahler

Bürgermeister 

der Stadt Grevesmühlen
